
Kommunale Wärmeplanung im Konvoi Renchtal 
 

Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und Träger 
öffentlicher Belange nach §§ 7, 13 Wärmeplanungsgesetz (WPG) 

In April 2024 wurde die Energie- und Treibhausbilanz durch die Stadtwerke Oberkirch dem Gemeinderat 
vorgestellt. Diese Ergebnisse flossen u.a. auch in die kommunale Wärmeplanung mit ein. Ziel der 
kommunalen Wärmeplanung ist es den energetischen Ist-Zustand im Gemeindegebiet zu analysieren, 
bestehende Einspar- und Erzeugungspotentiale zu identifizieren und geeignete treibhausneutrale 
Versorgungsoptionen aufzuzeigen. 

Vor diesem Hintergrund stellt die kommunale Wärmeplanung (KWP) ein zentrales strategisches 
Planungsinstrument für die Kommunen dar, um den Entwicklungspfad hin zu einer nachhaltigen, 
resilienten und wirtschaftlich tragfähigen Wärmeversorgung systematisch zu erarbeiten. Der 
kommunale Wärmeplan ist auf die spezifischen Rahmenbedingungen der jeweiligen Kommune 
ausgerichtet und soll passgenaue Lösungsansätze entwickeln, die technische, wirtschaftliche und 
räumliche Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen. 

Der Entwurf des kommunalen Wärmeplans wurde zwischenzeitlich erstellt. Die Öffentlichkeit sowie die 
Behörden und Träger öffentlicher Belange haben gemäß §§ 7, 13 WPG die Möglichkeiten, den Entwurf 
in der Zeit  

vom 21. April 2026 bis 13. Mai 2026 (jeweils einschließlich) 

einzusehen. Dazu wird der Entwurf des Wärmeplans im Internet auf der Homepage der Gemeinde 
Appenweier veröffentlicht unter https://www.appenweier.de/de/aktuelles/oeff-bekanntmachungen.php.  

Die Einsichtnahme kann auch im Rathaus der Gemeinde Appenweier, Rathausneubau, Ortenauer 
Str. 13, Bauamt, 77767 Appenweier, während der Öffnungszeiten (Montag bis Freitag 8:00 - 12:00 Uhr, 
Mittwoch 14:00 - 18:30 Uhr) erfolgen. 

Bis einschließlich 13.05.2026 besteht die Möglichkeit, Anregungen, Fragen oder Hinweise zum Entwurf 
einzubringen. Diese Stellungnahmen sollen elektronisch an bauamt@appenweier.de übermittelt 
werden. Eine mündliche Einreichung zur Niederschrift sowie eine schriftliche Einreichung sind ebenfalls 
möglich. 

Appenweier, den 20.04.2026 
 
Viktor Lorenz  
Bürgermeister 
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